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Reglement über die Veröffentlichung von amtlichen Publikationen 
 
 
Rechtsgrundlagen 
1. Dieses Reglement wird in Anwendung von § 7 des Gemeindegesetzes (GG) und von 

§ 1 der zugehörigen Gemeindeverordnung (VGG) sowie Art. 24 Ziff. 14 der Gemeinde-
ordnung der Gemeinde Hinwil erlassen. 

 
 
2. Grundsatz 

2.1. Amtliche Publikationen der Gemeinde Hinwil werden auf der Website der Gemeinde 
Hinwil unter www.hinwil.ch veröffentlicht. 

 
2.2. Unter amtlichen Publikationen sind Erlasse, allgemein verbindliche Beschlüsse und 

Wahlergebnisse zu verstehen. 
 
 
3. Häufigkeit und Zeitpunkt der Veröffentlichungen 

3.1. Amtliche Publikationen werden täglich, jeweils von Montag bis Freitag, auf der Web-
site der Gemeinde Hinwil aufgeschaltet. Davon ausgenommen sind offizielle Feier-
tage, an welchen keine Publikation erfolgt.  
 

3.2. Für amtliche Publikationen, die zwingend auch im Amtsblatt des Kantons Zürich er-
scheinen müssen, wird das Publikationsdatum auf der Website mit dem Publikati-
onsdatum im Amtsblatt koordiniert. 

 
 
4. Zusätzliche Zeitungspublikationen 

Todesfälle von Einwohnerinnen und Einwohnern, die gemäss § 17 der kantonalen 
Bestattungsverordnung publiziert werden müssen und betreibungsamtliche Versteige-
rungen werden zusätzlich zur Publikation auf der Website auch in einer Tages- oder 
Wochenzeitung (aktuell im Zürcher Oberländer) publiziert. 

 
 
5. Fristen 

Für die damit verbundenen Rechtswirkungen, insbesondere die Fristauslösung, ist die 
elektronische Fassung (Publikation auf der Website) massgebend. 

 
 
6. Unveränderbarkeit 

Die Gemeindeverwaltung gewährleisten die Unveränderbarkeit der elektronisch vorge-
nommenen Publikationen. 
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7. Inkrafttreten 
7.1. Dieses Reglement tritt am 1. Juli 2018 in Kraft. 
 
7.2. Die Änderungen der Teilrevision vom 14. Januar 2026 treten per 1. April 2026 in 

Kraft.  
 
 
Hinwil, 14. Januar 2026 
 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 

 
 
 
Andreas Bühler Martina Buri 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
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